
Anlage 1 
Information und Entscheidung zu den Äußerungen aus der Offenlage nach  

§ 4 Abs. 2 BauGB und § 3 Abs. 2 BauGB 
 

Stadt Hillesheim - OT Niederbettingen 

1. Änderung der Abgrenzungs-, Abrundungs- und Erweiterungssatzung 

 

Name der Behörde / des sonstigen Trägers öffentlicher Belange Datum der Rückäußerung 

01. Amprion GmbH, 44263 Dortmund 25.07.2023 (keine Anregungen) 
02. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleitungen der Bundeswehr, 53123 Bonn 24.07.2023 (keine Anregungen) 
03. Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, 63225 Langen  
04. Deutsche Bahn AG, 60327 Frankfurt/Main 16.08.2023 
05. Deutsche Flugsicherung GmbH, 63225 Langen  
06. Deutsche Telekom Technik GmbH, 56727 Mayen 02.08.2023 (keine Anregungen) 
07. Deutscher Wetterdienst, 63004 Offenbach 23.08.2023 (keine Anregungen 
08. Eisenbahn Bundesamt, 60329 Frankfurt/Main 30.08.2023 (keine Anregungen 
09. Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG, 56068 Koblenz  
10. Forstamt Hillesheim, 54576 Hillesheim 04.08.2023 (keine Anregungen) 

11. 
Gemeinde Dahlem, Fachbereich 6 – Hoch- und Tiefbauwesen, Abwasserbeseitigung und -ange-
legenheiten, 53949 Dahlem 

 

12. Generaldirektion Kulturelles Erbe Direktion Landesarchäologie, 54290 Trier 15.08.2023 
13. Generaldirektion Kulturelles Erbe Direktion Landesarchäologie, 56077 Koblenz 21.07.2023 (keine Anregungen) 

14. Generaldirektion Kulturelles Erbe Direktion Landesdenkmalpflege, 55116 Mainz 01.08.2023 
15. Handwerkskammer Trier, 54292 Trier 01.08.2023 (keine Anregungen) 
16. Industrie- und Handelskammer Trier, 54212 Trier 18.08.2023 (keine Anregungen) 
17. Kreisverwaltung Vulkaneifel, 54543 Daun 30.08.2023 (keine Anregungen 
18. Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz, 56070 Koblenz  
19. Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung, Niederlassung Trier, 54224 Trier  
20. Landesbetrieb Mobilität Gerolstein, 54568 Gerolstein 09.08.2023 (keine Anregungen) 
21. Landesjagdverband Rheinland-Pfalz e.V., 55453 Gensingen 22.08.2023 (keine Anregungen 
22. Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, 54295 Trier 03.08.2023 (keine Anregungen) 
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23. NABU Gruppe Kylleifel, 54587 Birgel  
24. Planungsgemeinschaft Region Trier, 54230 Trier  

25. 
Rheinische Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e.V., Regionalverband Eifel, 54578 
Walsdorf-Zilsdorf 

 

26. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht, 54230 Trier 25.07.2023 (keine Anregungen) 

27. 
Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und 
Bodenschutz, 54230 Trier 

21.08.2023 

28. 
Verbandsgemeindeverwaltung Prüm, Fachbereich 2 – Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen, 
54595 Prüm 

25.07.2023 (keine Anregungen) 

29. Vodafone Deutschland GmbH, 54292 Trier 22.08.2023 (keine Anregungen 
30. Westnetz GmbH, 44139 Dortmund  
31. Westnetz GmbH, Regionalzentrum Rauschermühle, 56814 Faid  
32. Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Eifel 07.08.2023 (keine Anregungen) 

33. Kreisverwaltung Vulkaneifel, Brandschutzdienststelle 24.07.2023 (keine Anregungen) 
34. Landesamt für Geologie und Bergbau, Postfach 100255, 55133 Mainz  
35. Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein, Fachbereich 4 Verbandsgemeindewerke  
36 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Referat Naturschutz, Koblenz 14.08.2023 (keine Anregungen) 

 

A Von den Bürgern (Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB) wurden folgende Stellung-
nahmen bzw. Anregungen eingebracht: 

Abwägung/Prüfung 

 

Bürger, Niederbettingen 02.08.2023 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit widersprechen wir der o.g. Änderung mit folgender Begründung. 
 
Wir waren 2021 selbst schwer vom Hochwasser betroffen und uns erschließt es sich nicht 
warum das eingezeichnete Grundstück ( Kopie beiliegend ) nicht mehr zum Überschwem-
mungsgebiet zählt. 
Sollte es noch einmal zu solch einem Starkregen mit Überflutung kommen, rinnt das ganze 
Wasser Über den Hof von Anwesen Im Brühl 2, direkt bei uns ins Haus. 
 

 
 
 
Die Anregungen werden zur Kenntnis. 
Für die Festsetzung der Überschwemmungsgebiete ist für 
die größeren Gewässer I. und II. Ordnung die Struktur- und 
Genehmigungsdirektion Nord als Obere Wasserbehörde zu-
ständig. Für die Festsetzung der Überschwemmungsge-
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Dieses Schreiben geht ebenfalls an die Struktur- und Genehmigungsdirektion Koblenz zur 
Kenntnisnahme und weiteren Überprüfung. 

biete an Gewässern III. Ordnung sind die unteren Wasser-
behörden, somit die Kreisverwaltungen – bzw. Verwaltun-
gen der kreisfreien Städte zuständig. 
Maßgebende Regelungen für eine solche Festsetzung und 
deren Vollzug ergeben sich aus dem Wasserhaushaltsge-
setz (Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts - WHG- 
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) und dem Landeswas-
sergesetz (Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz –
LWG- vom 14.07.2015, GVBl. S. 127). 
Die Stadt hat die festgesetzten Überschwemmungsgebiete 
der Kyll nachrichtlich in die Satzung aufgenommen und die 
Satzung entsprechend neu abgegrenzt.  
Da man nicht warten kann, bis mindestens ein 100jährliches 
Hochwasser auftritt, erfolgt die Abgrenzung auf der Grund-
lage der berechneten Hochwassergefahrenkarten. Wie die 
Festsetzung von Überschwemmungsgebieten erfolgt, kann 
dem Merkblatt der Struktur- und Genehmigungsdirektion 
Nord vom September 2013 entnommen werden. 

Beschluss: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Planänderungen ergeben sich nicht.  

Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung:  Ablehnung:  Enthaltung:   

 
 

B Von den Behörden (Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB) wurden folgende Stel-
lungnahmen bzw. Anregungen eingebracht: 

Abwägung/Prüfung 

 

Zu 4. Deutsche Bahn AG, 60327 Frankfurt/Main 16.08.2023 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
auf Basis der uns vorliegenden Unterlagen übersendet die Deutsche Bahn AG, DB Immobi-
lien, als von der DB Netz AG und der DB Energie GmbH bevollmächtigtes Unternehmen, 
hiermit folgende Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange zum o. g. Verfahren. 
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Baumaßnahmen entlang der Bahnstrecke bedürfen in jedem Falle der Abstimmung mit der 
DB Netz AG. Sollten Bauanträge im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren geprüft wer-
den, ist der Bauherr darauf hinzuweisen, dass eine Abstimmung mit der DB Netz AG erfolgen 
muss. Wir weisen darauf hin, dass ein Bauvorhaben nur genehmigt werden kann, wenn es 
neben den Vorschriften des allgemeinen (Landes-) Baurechts auch sonstige öffentliche Vor-
schriften (z.B. solche des Eisenbahnrechts) einhält und die öffentliche Sicherheit - eben auch 
die des Eisenbahnverkehrs - nicht gefährdet wird. 
Die Antragsunterlagen der uns berührenden Baumaßnahmen müssen frühzeitig mit uns ab-
gestimmt und mit detaillierten Plänen rechtzeitig vor Baubeginn zur Stellungnahme vorgelegt 
werden. 
Die Standsicherheit, Funktionsfähigkeit der Bahnanlagen und die Sicherheit des Eisenbahn-
betriebes sind jederzeit zu gewährleisten. 
Das Betreten von Bahnanlagen ist nach § 62 EBO grundsätzlich untersagt und bedarf daher 
im Einzelfall einer Genehmigung. Bei notwendiger Betretung für die Bauausführung muss der 
Bauherr bei der DB Netz AG rechtzeitig einen schriftlichen Antrag stellen. In keinem Falle 
dürfen die Bahnanlagen ohne Genehmigung der DB Netz AG betreten werden. Alle hieraus 
entstehenden Kosten müssen vom Antragsteller getragen werden. 
Der Zugang zu den Bahnanlagen muss jederzeit für Prüfungen oder Instandhaltungsarbeiten 
gewährleistet sein. 
Anfallendes Oberflächenwasser oder sonstige Abwässer dürfen nicht auf Bahngrund geleitet 
und zum Versickern gebracht werden. Es dürfen keine schädlichen Wasseranreicherungen 
im Bahnkörper auftreten, die die Standsicherheit der Gleisanlage gefährdet. 
Der Bauherr muss im Interesse der öffentlichen Sicherheit - auch im Interesse der Sicherheit 
der auf seinem Grundstück verkehrenden Personen - durch geeignete Maßnahmen (z.B. Ein-
friedung) ein Betreten der Bahnanlagen verhindern. 
Die Vorflutverhältnisse (Bahnseitengraben) dürfen durch Baumaterialien oder Erdaushub 
nicht zu Ungunsten der DB AG verändert werden. 
Eventuelle Lagerungen von Baumaterial, Geräten oder ähnliches auf Bahngelände werden 
nicht gestattet. 
Auf oder im unmittelbaren Bereich von DB-Liegenschaften muss jederzeit mit dem Vorhan-
densein betriebsnotwendiger Kabel und Leitungen gerechnet werden. Dies ist bei der Aus-
führung von Erdarbeiten zu beachten. Evtl. vorhandene Kabel oder Leitungen müssen umge-
legt oder gesichert werden. Die anfallenden Kosten gehen zu Lasten des Bauherrn bzw. 
seiner Rechtsnachfolger. 
Abstand und Art der Bepflanzung müssen so gewählt werden, dass bei Windbruch keine 
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Bäume auf das Bahngelände bzw. in das Lichtraumprofil des Gleises fallen können. Der Min-
destabstand ergibt sich aus der Endwuchshöhe und einem Sicherheitszuschlag von 2,50 m. 
Diese Abstände sind durch geeignete Maßnahmen (Rückschnitt u.a.) ständig zu gewährleis-
ten. Soweit von bestehenden Anpflanzungen Beeinträchtigungen des Eisenbahnbetriebes 
und der Verkehrssicherheit ausgehen können, müssen diese entsprechend angepasst oder 
beseitigt werden. Bei Gefahr in Verzug behält sich die Deutsche Bahn das Recht vor, die 
Bepflanzung auf Kosten des Eigentümers zurückzuschneiden bzw. zu entfernen. 
Bei der Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen in der Nähe der Bahn (z.B. 
Baustellenbeleuchtung, Leuchtwerbung, etc.) ist darauf zu achten, dass Blendungen der 
Triebfahrzeugführer ausgeschlossen sind und Verfälschungen, Überdeckungen und Vortäu-
schungen von Signalbildern nicht vorkommen. 
Während der Arbeiten muss in jedem Fall sichergestellt sein, dass durch die Bauarbeiten der 
Gefahrenbereich (Definition siehe GUV VD33, Anlage 2) der Gleise, einschließlich des Luft-
raumes nicht berührt wird. Das Baufeld ist in Gleisnähe so zu sichern, dass keine Baufahr-
zeuge, Personen oder Geräte unbeabsichtigt in den Gefahrenbereich gelangen können. 
Beim Einsatz von Baukränen, die über oder in das Bahngelände schwenken, ist eine kosten-
pflichtige Kraneinweisung erforderlich. 
Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (ins-
besondere Luft- und Körperschall, Erschütterungen, etc.), die zu Immissionen an benachbar-
ter Bebauung oder Anlagen führen können. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden insgesamt zur Kenntnis genommen 
und sind zu beachten.  
 

Beschluss: Die Anregungen werden insgesamt zur Kenntnis genommen und sind zu beachten. Die Hinweise sind in die Planunterlagen aufzu-
nehmen. 

Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung:  Ablehnung:  Enthaltung:   

 

Zu 12. Generaldirektion kulturelles Erbe Direktion Landesarchäologie, 54290 Trier 15.08.2023 
Sehr geehrter Herr Bell,  
 
gegen die 1. Änderung der Abgrenzungs- und Erweiterungssatzung der Stadt Hillesheim hat 
die GDKE, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Trier keine Bedenken. Wir bitten Sie 
jedoch, alle in Zusammenhang mit Bauvorhaben stehenden Bodeneingriffe gemäß § 21 (2) 
DSchG RLP zeitlich, d. h. mindestens 6 Monate vor ihrem Beginn, mit uns abzustimmen. Aus 
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Niederbettingen sind uns eine mittelalterliche Niederungsburg sowie römische Siedlungs-
funde bekannt und westlich liegt das Grabungsschutzgebiet „Roßbüsch“, das Siedlungsspu-
ren von der Eisenzeit bis in die (Frühe) Neuzeit aufweist. 

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen und sind 
zu beachten. Ein entsprechender Hinweis ist in die Plan-un-
terlagen aufzunehmen. 

Beschluss: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind zu beachten. Folgender Hinweis ist in die Planunterlagen aufzunehmen: In 
Zusammenhang mit Bauvorhaben stehende Bodeneingriffe gemäß § 21 (2) DSchG RLP sind zeitlich, d. h. mindestens 6 Monate vor 
ihrem Beginn, mit der Generaldirektion kulturelles Erbe Direktion Landesarchäologie, 54290 Trier, abzustimmen.  

Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung:  Ablehnung:  Enthaltung:   

 

Zu 14. Generaldirektion Kulturelles Erbe Direktion Landesdenkmalpflege, 55116 Mainz 01.08.2023 
Sehr geehrter Herr Bell, 
 
vielen Dank für Ihr Schreiben vom 21.07.2023 und die Beteiligung unserer Behörde. 
 
Aus Sicht der Direktion Landesdenkmalpflege sind die von uns vertretenen Belange betroffen: 
Im Geltungsbereich liegen mehrere Kulturdenkmäler, die sie detailliert dem nachrichtlichen 
Verzeichnis der Kulturdenkmäler auf unserer Homepage entnehmen können.  
 
Kulturdenkmäler werden als Bestandteil der Denkmalliste geführt und genießen daher Erhal-
tungsschutz gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 DSchG sowie Umgebungsschutz gem. § 4 Abs. 1 Satz 4 
DSchG. Der Umgebungsschutz bezieht sich u.a. auf angrenzende Bebauung, städtebauliche  
Zusammenhänge und Sichtachsen. 
 
Konkret kann sich denkmalpflegerisch nur unter Vorlage konkreter Maßnahmen äußern, so 
dass die Auswirkungen auf die Kulturdenkmäler im Einzelfall bewertet werden können. 
Wir verweisen an dieser Stelle auf den Genehmigungsvorbehalt gem. § 13 Abs. 1 Satz 3 
DSchG. 
 
Prinzipielle Bedenken gegen das Vorhaben bestehen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht.  
 
Diese Stellungnahme betrifft nur die Belange der Direktion Landesdenkmalpflege. Eine  
Stellungnahme der Direktion Landesarchäologie ist gesondert einzuholen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind zu 
beachten. Die Denkmäler werden in der Satzung nachricht-
lich dargestellt. 
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Beschluss: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind zu beachten. Die Denkmäler werden in der Satzung nachrichtlich dargestellt. 

Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung:  Ablehnung:  Enthaltung:   

 

Zu 27. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft 
und Bodenschutz, 54230 Trier 

21.08.2023 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
vom Geltungsbereich wird das gesetzlich festgestellte Überschwemmungsgebiet (RVO vom 
09.10.2007) und das Risikogebiet außerhalb von Überschwemmungsgebieten geringfügig 
betroffen. 
 
Bei Maßnahmen in den o. g. Bereichen sind die wasserrechtlichen Bestimmungen gemäß 
des § 78a und § 78b zu beachten. 
 
Starkregenvorsorge 
 
Neben der Gefährdung durch Hochwasser der Kyll fließt dem Plangebiet nach Starkregener-
eignissen Oberflächenwasser von den südlich gelegenen Hangflächen zu (Hochwasserin-
fopaket des Landesamtes für Umwelt; Karte 5: Gefährdungsanalyse Sturzflut nach Starkre-
gen). Das örtliche Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept für die Stadt Hillesheim 
(Stadtteile Bolsdorf und Niederbetingen; BGHplan 2022) schlägt folgerichtig das Einrichten 
von Notwasserwegen durch das Plangebiet vor. 
Ich empfehle deshalb, die aktuelle Planung zu nutzen, um die Voraussetzungen zu schaffen, 
die im örtlichen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept vorgeschlagenen Maßnahmen 
umzusetzen (Freihalten von Abflusswegen, Hinweise zum baulichen Objektschutz). 

 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind zu 
beachten.  
 
 
 
 
 
Die Stadt Hillesheim wird sich mit der Starkregenvorsorge 
für den OT Niederbettingen vertiefend auseinandersetzen.  
 
 
 
 

Beschluss: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind zu beachten. Die Thematik der Starkregenvorsorge wird vertiefend geprüft. 

Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung:  Ablehnung:  Enthaltung:   

 
 


